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Definition Familienstützpunkt

Familienstützpunkte sind Kindertageseinrichtungen, die für die Lebenssituationen der Familien in ihrem Einzugsgebiet besonderes Interesse und besondere Aufmerksamkeit zeigen. Davon ausgehend engagieren sie sich für bedarfsgerechte Angebote und Hilfen z.B. in den Bereichen Erziehung, Bildung, Freizeit, Entlastung; sie schaffen Räume, wo Erfahrungen ausgetauscht werden können.

Familienstützpunkte stellen zum Wohl der Familien notwendige Vernetzungen mit Partner im Sozialraum her (z.B. Beratungsstellung, Pfarrgemeinde…). Sie ermöglichen den Familien Hilfe zur Selbsthilfe und binden deren Ressourcen und Fähigkeiten mit ein.

Familienstützpunkte verpflichten sich auf die spezifisch für dieses Konzept entwickelten Qualitätskriterien. 

In der Erzdiözese sollen sich möglichst viele Kindertagesstätten zu Familienstützpunkten weiterentwickeln. Um diese Entwicklung zu fördern hat der Erzbischof der Erzdiözese Bamberg einen Fonds zur finanziellen Unterstützung von Familienstützpunkten geschaffen.
Die Rückmeldungen der Kindertagesstätten zeigen, dass Eltern und Kinder mehr benötigen als Bildung, Erziehung und Betreuung. Eltern und Kinder benötigen Orte, wo das pädagogische Personal ein besonderes Augenmerk auf die individuelle familiäre Situation hat, wo Familien Hilfe und Informationen für ihre individuellen Bedürfnisse finden und selbst aktiv sein können. Kindertagesstätten werden künftig dem Anspruch genügen müssen, ein im Sozialraum vernetzter, zentraler Ort für Familien zu sein. Die Kindertagesstätten in der Erzdiözese, die sich zu Familienstützpunkten weiterentwickeln, lehnen sich den Konzepten von Familienzentren oder auch Eltern-Kind-Zentren an. 
Jede Einrichtung entscheidet sich bewusst für dieses Konzept. Der Träger schließt einen Vertrag mit dem Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg, in dem die Voraussetzungen für die Vergabe der Mittel bekannt gemacht werden.
1. Voraussetzung für die Förderung aus dem Bischofsfonds
Jede Kindertagesstätte unabhängig von ihrer Größe oder Lage in der Diözese kann sich zum Familienstützpunkt entwickeln. Entscheidend sind die spezifischen Bedarfe der Kinder und Eltern vor Ort. Die Kindertagesstätten greifen diese Bedarfe entsprechend auf und entwickeln ein familienorientiertes Konzept.
· Fortbildung
Voraussetzung dafür, Familienstützpunkt zu werden, ist eine 4-tägige Fortbildung, die von der Fachberatung des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg durchgeführt wird. Die Teilnahme der Leitung ist erforderlich. Wünschenswert ist die Teilnahme einer weiteren Teamkollegin. Die Fortbildung vermittelt fachliche Grundlagen und versetzt die Einrichtungen in die Lage, individuelle Projektziele zu formulieren. Hinzu kommen 2 Hospitationsnachmittage in bereits bestehenden Familienstützpunkten mit dem Ziel des Kennen Lernens verschiedener Stützpunktkonzepte. 
Eine besondere Rolle spielen die Qualitätskriterien, die es in der Einrichtung mit allen Beteiligten umzusetzen gilt (Anlage). 
Die Fortbildungs- und Hospitationseinheiten sind auf ein ganzes Jahr verteilt.
Am Ende des Jahres erhält jede Einrichtung ein Schild für ihre Kindertagesstätte, auf dem steht: 
„Familienstützpunkt ein Netzwerk für Eltern in Kindertagesstätten nach den Qualitätskriterien der Erzdiözese Bamberg“.
Die Entscheidung, Familienstützpunkt zu werden soll im Sinne eines nachhaltigen Konzeptes von den Trägern und den Einrichtungsleitungen bewusst getroffen werden.
Falls die Fortbildung dafür vom Träger veranlasst wird, ist sie zu 100% erstattungsfähig (Fortbildungsordnung für pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen vom 01.09.2009).
· Sozialraumanalyse
Vor der Fortbildung führt die jeweilige Kindertageseinrichtung eine Sozialraumanalyse durch. Die Vorlage dafür wird von der Fachberatung zur Verfügung gestellt. Sie ist die Grundlage für die Analyse des Bedarfes der Familien, der bestehenden und möglichen Vernetzungen vor Ort und für die von der Kita im Rahmen der Fortbildung zu entwickelnden konzeptionellen Ziele. 

· Qualitätskriterien
Um den Anspruch an fachlich qualifizierte pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten zu sichern, wurden Qualitätskriterien entwickelt und deren Praxistransfer beschrieben. Diese Qualitätskriterien müssen vor Ort eingehalten und ggfs. für die Praxis vor Ort weiterentwickelt werden. 
· Fachforen
Für die Leiterinnen der Familienstützpunkte werden 2-mal im Jahr von der Fachberatung Arbeitstreffen, das „Forum Familienstützpunkt“ durchgeführt.
Ziel der Foren ist es, neue Themen zu erarbeiten die das spezifische Konzept betreffen, den Austausch und damit die Informationsweitergaben untereinander zu fördern und kollegiale Beratung zu ermöglichen. Die Teilnahme jeder Einrichtung ist verbindlich. 
· Jährliche Reflexionsgespräche
Die Qualitätskriterien und die Projektziele werden jährlich mit der Fachberatung bei einem Praxisbesuch in den Familienstützpunkten reflektiert und im Bezug auf Ihre Umsetzung in der Praxis vor Ort beraten und überprüft. Verbesserungspotentiale werden dokumentiert, die Einrichtungsleitung stellt einen entsprechenden Maßnahmenplan auf. Dessen Umsetzung wird im Folgejahr überprüft und mit der Fachberatung reflektiert. Bei nachhaltigen Mängeln verliert die Einrichtung ihre Anerkennung als Familienstützpunkt. 
2. Vergabe der Mittel aus dem Bischofsfonds:
Jede Projekteinrichtung (10 Einrichtungen von 2006 – 2008) und jede Einrichtung, die in den nachfolgenden Jahren die Fortbildung absolviert, an den Foren Familienstützpunkt teilnimmt und die Qualitätskriterien einrichtungsspezifisch umsetzt erhält eine finanzielle Unterstützung aus dem Bischofsfonds. Ziel ist es, diese konzeptionelle Weiterentwicklung in den Einrichtungen zeitlich begrenzt, gezielt zu fördern. Dabei sollen sich die Einrichtungen in den Jahren der Förderung auf dieses Projekt im Besonderen konzentrieren.
3. Höhe der Förderung und Förderverfahren: 

a) Die Projekteinrichtungen von 2006 – 2008 erhalten ab 2009 6 Jahre lang je 1000,00 Euro.

b) Einrichtungen, die 2009 an der Fortbildung teilgenommen haben, erhielten 2009 je 1000,00 Euro. Sie können wählen, ob sie bis 2014 weiterhin pro Jahr 1000,00 Euro abrufen wollen, oder stattdessen in 2010 2.000,00 Euro und in 2011 3.000,00 Euro.
c) Einrichtungen, die ab 2010 an der Fortbildung teilnehmen, erhalten für 2 Jahre je 3,000,00 Euro. 

4. Antragstellung:
Es ist das vorgegebene Antragsformular zu verwenden (Anlage). Ab dem Jahr 2011 sind von allen Einrichtungen Nachweise für die Verwendung der Bischofsmittel zu erbringen.
5. Verwendungszweck:
Die Kindertageseinrichtungen können die Mittel zu folgenden Zwecken verwenden: 
· Einzel- und Teamfortbildungen und alle Kosten, die damit im Zusammenhang stehen ( Gebühren, Fahrt- und Übernachtungskosten, Honorare…)
· Coaching und Supervision der Leitung und des Teams 
· Für den erhöhten Personalaufwand für die Teilnahme an den oben genannten Fortbildungen 
· Sachkosten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Projektzielen der Einrichtung stehen. 
Die Förderrichtlinien treten ab dem 01.09.2010 in Kraft. 
6. Anlagen:
Qualitätskriterien für Familienstützpunkte
Förderantrag 
Reflexionsgespräch Fachberatung mit Maßnahmenplan
